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MD- 266 2-6/88 

Bundesgesetz zur Finanzierung 

und Durchführung der Altlasten­

sanierung lAltlastensanierungs­

gesetz - ALSAGl; 

Begutachtungsverfahren; 

Stellungnahme 

zu Z1. 08 35 23/5-I/8/88 

An das 

Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie 

AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

Ü'" �- I.; . -
-

, , . 

I , 

:: e'Sis'e'e MD-Bü ro des Magist rat sdi rek tors 

:':J'",sse 10B 2 Wien, Rathaus 

Wien , 23. Jänner 1989 

Auf das do . Schreiben vom 1. Dezember 1988, betreffend den 

Entwurf eines Bundesgesetzes zur Finanzierung und Ourch-

führung der Altlastensanierung (Altlastensanierungsgesetz 

A LSAGl, beehrt sich das Amt der Wiener Landesregierung 

folgende Stellungnahme abzugeben: 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß die mit dem Entwurf 

verfolgten Absichten begrüßt werden, weil die Altlasten-

problematik vordringlich einer Lösung zugeführt werden muß. 

Wien wendet diesem Problemkreis seit längerem besonderes 

Augenmerk zu . Mit erheblichem finanziellen Aufwand wurde 

nicht nur eine Sonderabfallbehandlungsanlage errichtet, 

sondern wird auch seit Jahren die Sicherung und Sanierung 

von Altlasten planmäßig und effizient betrleben . Oie vorlie -

.AD 1105 A -70 - 877 - 121549 - 20 
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gende Stellungnahme stützt sich daher auch auf die im Zuge 

der Altlastensanierung gewonnenen praktischen Erfahrungen . 

Nicht zuletzt unter diesem Gesichtspunkt müssen gegen den 

voliegenden Entwurf gravierende Vorbehalte angemeldet wer­

den . Oie praxisfernen Regelungen des Entwurfes lassen nicht 

erwarten, da� damit tatsächlich eine Lösung der Altlasten­

problematik erreicht wird. 

Oie grundsätzlichen Einwendungen gegen den Entwurf lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

- Vernachlässigung des Verursacherprinzips 

- Verbürokratisierung und unnötige Überschneidungen mit 

anderen Rechtsgebieten 

- Aspekte der Abfallvermeidung werden nicht berücksichtigt 

ungleichmäßige Belastung der Bevölkerung 

Zum Verursacherprinzip ist anzumerken, daß dieser Grundsatz 

auch der Umweltpolitik der OECD und der EG zugrundeliegt . 

Oie Kosten für die Vorsorge gegen Umweltgefahren, für die 

Abwehr von Umweltgefahren und für die Sanierung von Um­

weltschäden hat demnach grundsätzlich der Verursacher der 

Umweltgefahren bzw . der Umweltschäden zu tragen . Demge­

genüber ist nach dem vorliegenden Entwurf ausschließlich das 

Deponieren und die Ausfuhr von Abfällen, also die Abfallent­

sorgung im Endstadium, mit Abgaben belastet. Es ist nicht 

einzusehen , daß der Beitrag für überwachungsbedürftigen 

Sonderabfall und für alle übrigen Abfälle gleichermaßen 

erst im Zeitpunkt des Deponierens bzw. der Ausfuhr der 

Abfälle anfällt. Während hinsichtlich der "übrigen Abfälle ", 

worunter im allgemeinen wohl der Hausmüll zu verstehen 

ist, rtie Besteuerung des Deponierens bzw. der Ausfuhr im 

Regelfall auch den Abfallerzeuger lprivate Haushalte, Ge­

werbe bezügliCh des hausmOllähnlichen Gewerbemülls) treffen 

wird, ist dies beim überwachungsbedürftigen Sonderabfall 

nicht zutreffend . Im Sinne des Verursacherprinzips - und 

10/SN-168/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 18

www.parlament.gv.at



- 3 -

auch aus den noch näher auszuführenden As pekten der Abfall­

vermeidung - wäre es daher sinnvoll. auch den überwachungs­

bedürftigen Sonderabfall beim Sonderabfallerzeuger zu be­

steuern. 

Es wird aber auch übersehen. daß Altlasten nicht nur aus 

aufgelassenen De ponien resultieren. sondern vielfach andere 

Ursachen haben (z.B. Tankwagenunfälle. Produktionsstätten). 

Belastet werden aber nicht diese Verursacher. sondern über 

den Umweg der De poniekosten hau ptsächlich private Haushalte 

im Wege der Müllabfuhrgebühren . 

Mit der Schaffung eines Altlastensanierungsverbandes als 

öffentlich-rechtliche Kör perschaft. dem sämtliche Maßnahmen 

von der Feststellung 

Sanierung zukommen. 

geschaffen . Nach den 

von Altlasten bis zu deren Sicherung und 

wird ein neuer zentralistischer A p parat 

Erfahrungen aus der Wahrnehmung der 

Gewässeraufsicht gemäß Wasserrechtsgesetz ist zu bezweifeln. 

daß eine zentrale Stelle für ganz österreich in effizienter 

Weise die Zielsetzungen dieses Gesetzes zu realisieren 

vermag . 

Fr agen der Altlastensanierung Ilnd -sicherung sind mit einer 

Fülle von "vor Ort- Erhebungen und -Untersuchungen" verbun­

den. die eine äußerst wechselvolle Oynanlik besitzen. Sehr 

oft ergibt sich dabei mit jeder neuen Bohrung oder Wasser­

untersuchung die Notwendigkeit. Untersuchungs programme 

zu ändern und sehr rasch neue Maßn ahmen in die Wege zu 

le iten. Das Aufsuchen und Erfassen von Altlasten sowie 

die Projekterstellung unterliegt einer Dynamik. die vor 

Ort einer flexiblem Prioritätenfestlegung bedarf. Wenn 

diese Aufgabe dem Altlastensanierungs verband mit geringer 

personeller Besetzung [siehe Seite 3 der Erläuterungen) 

für ganz österreich zugedacht sein soll. so ist entweder 

(ie Aufgabensteilung unrealistisch eingeSChätzt. oder die 

Annahme. daß für diese Aufgaben eine geringe personelle 

Besetzung des Verbandes ausreicht. llnzutreffend. 
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Möglicherweise ist aber gar nicht an diesbezügliche Akti­

vitäten des Altlastensanierungsverbandes gedacht. Der Ent­

wurf läßt dies offen bzw . enthält widers prüchliche Rege-

lungen. Gemäß § 1 2  Abs . obliegt dem Verband die Durchfüh-

rung der Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2. Nach dieser Gesetzes­

stelle obliegt dem Verband u.a. auch die Erfassung, Ab­

schätzung und Bewertung von Altlasten. Demgegenüber be­

schränkt sich die Tätigkeit des Verbandes gemäß § 15 Abs. 

auf die Koordinierung der Erfassung und eine diesbezügliche 

Auftragsvergabe. Nach Absatz 2 der letztgenannten Gesetzes­

stelle sind auch alle Maßnahmen zur Abschätzung des Ge­

fährdungs potentials durch den Verband bloß zu koordinieren . 

Nach den Erläuterungen scheint man der Meinung zu sein, 

daß sich die " Erfassung von Altlasten" auf eine administra­

tive Tätigkeit beschränkt und die Projekterstellung im 

Wege eines Planungsauftrages erfolgen kann. Tatsächlich 

er weist es sich in der Praxis als notwendig, daß Projekte 

schritt weise erstellt werden, wobei z wischendurch immer 

wieder Slcherungsmaßnahmen gesetzt werden müssen und weitere 

Frkundungsmaßnahmen in die Wege zu leiten sind. Wer für 

diese schritt weise Erarbeitung der Projekte zuständig ist, 

geht aus dem Entwurf bz w .  den Erläuterungen nicht hervor. 

Wer also wirklich die hier unter dem Begriff "Aufsuchen 

von Altlasten" zusammengefaßten Tätigkeiten vollbringt, 

bleibt unklar . Aus den Worten "in Auftrag zu geben " in 

!'i 15 Abs. muß m an schließen, daß damit Dritte l Ziviltech-

ni�er?) beauftragt werden sollen, die mit einem ents pre­

chenden Kostenauf wand weitgehend dieselbe Leistung zu er­

brIngen hätten, die schon im Rahmen der Gewässeraufsicht 

n ach dem Wasserrechtsgesetz von der Verw altung in den 

Ländern auszuführen sind. 

Solche Überschneidungen und Do p pelgleisigkeiten sind unter 

dem Gesichts punkt der S parsamkeit, Wirtscrlaftlichkeit und 

Z wec�mäßigkeit nicht gerechtfertigt . Wenngleich die As pekte 

der Abfallvermeidung nicht erklärte Zielsetzungen des Ge-
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setzentwurfes sind, so sollte ein Altlastensanierungsgesetz 

wenigstens nicht diesen Gesichtspunkten zuwiderlaufen. 

Der vorliegende Entwurf läßt zunächst die Möglichkeit 

lIngenützt, als Nebeneffekt auf eine Abfallvermeidung hin­

zuwirken. Wie bereits erwähnt, ist die Besteuerung des 

überwachungsbedürftigen Sonderabfalls im Stadium der Depo­

nierung bzw. der Ausfuhr mit dem VerursaCherprinzip nicht 

in Einklang zu bringen. Abgesehen davon wäre es aber auch 

naheliegend gewesen, mit der abgabenrechtlichen Konstruktion 

der Besteuerung dieses Sonderabfalls Nebenzwecke zu verbin­

den . Ein solcher Nebenzweck wäre wohl in erster Linie eine 

Regelung, die schon das Entstehen von überwachungsbedürfti­

gem Sonderabfall weitgehend vermeidet. Dies wäre leicht 

dadurch zu bewirken, daß die Besteuerung beim Son derab­

fallerzeuger einsetzt. Nur damit wäre ein wünschenswertes 

Hemmnis zur Erzeugung von Son,ierabfall geschaffen. 

W as aber noch schwerer wiegt ist die T ats ache, daß der 

F:ntwurf sogar de n Intentionen in Richtung Abfallvermeidung 

bzw . Reduktion des De ponievolumens entgegensteht. Nach 

den vorgesehenen 8eitragssätzen wird nämlich das Deponieren 

von Hausmüll gefördert , wogegen das Verbrennen von H ausmüll 

unterbun den wird, was 

führt. Dieser Effekt 

zu einer Erhöhung des Deponievolumens 

ergibt sich daraus, daß Rückstände 

aus der Hausmüllverbrennung künftig ilberwachungsbedürftiger 

Sondermüll sein werden. Eine diesbeügliche Überarbeitung 

der b-Norm S 2 1 01 ist anhängig. Damit kommt das Deponieren 

von Rückständen aus der Verbrennung von derselben Menge 

H CI u s nl il 11 te ure r ,  we i 1 au s der Ver b ren nun g run d 30 % an 

Rückständen verbleiben , sod aß für dieselbe Tonne Hausmüll 

im Falle der Verbrennung für die Deponierung der Rückstände 

ein Altl astenbeitrag von 60 S zu entrichten sein wird. 

Dazu kommt, daß aus Umweltschutzgrün den (Vermei dung von 

StaUbentwicklung) die Verbrennungsrückstände durchfeuchtet 

IN er d ,�n In Ü S " e n. Die d a dur ch i) e wir k t e G e w ich t s e r h ö h 11 n g f ü h r t 

zu einer weiteren finanziellen Bel astung aus dem Titel 
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des Altlastenbeitrages. Es liegt auf der Hand, daß dp.r 

Transporteur der Verbrennungsrückstände trachten wird, 

diese Mehrkosten wetgehend zu vermeiden. Die aus der Unter­

lassung der Durchfeuchtung entstehende Staubbelastung führt 

zu nicht wünschenswerten Umweltbelastungen. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die - an sich 

wünschenswerte - unterschiedliche Besteuerung von Hausmüll 

und Sonderabfall anläßlich der Deponierung Umgehungshand­

lungen insofern provoziert, als zur gemeinsamen Deponierung 

von Sonderabfall mit Hausmüll angeregt wird. Damit wohnt 

dem Gesetz die Tendenz inne, neuerlich Altlasten zu pro-

duzieren. 

Ein gravierender Mangel des Gesetzentwurfes muß auch darin 

g�sehen werden, daß er zu einer ungleichmäßigen Belastung 

der Bevölkerung führt und er damit dem Grundsatz einer 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung widerspricht. 

Wie schon anfangs erwähnt , werden in Wien seit Jahren größte 

Anstrengungen zur Sicherung und Sanierung von Altlasten 

unternommen. Der bisherige Kostenaufwand bewegt sich in 

einer Größenordnung von etlichen 100 Mio . S, für die die 

Wiener Bevölkerung im Rahmen der Müllabfuhrgebühr aufzu­

kommen hat. Mit den Altlastenbeiträgen laut Entwurf wird 

die Wiener Bevölkerung somit ein zweites Mal belastet, 

obwohl der Mitteleinsatz im Hinblick auf die notwendigen 

Prioritäten vornehmlich dort erfolgen wird, wo bisher keine 

d iesbezüglichen Kosten angefallen sind. Damit bleiben Teile 

der Bevölkerung unbelastet, während ein anderer Teil für 

denselben Zweck mehrfach in Anspruch genommen wird. 

Im Sinne einer gerechten Verteilung der Lasten milßten daher 

Vorleistungen auf dem Gebiet der Altla�tensanierung aus dem 

Abgabenertrag abgegolten werden. 
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Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß dieses Gesetz 

kaum vollziehbar sein wird. Wie auch das Österreichische 

Bundesinstitut für Gesundheitswesen in einer Stellungnahme 

zum Entwurf ausführt, ist bloß etwa die Hälfte der Deponien 

gegen unkontrollierte und unbefugte Ablagerungen geschützt. 

Es steht zu erwarten, daß die Sonderabfallbesitzer die 

abgesicherten Deponien meiden und ihre Sonderabfälle vor­

nehmlich unkontrolliert und abgabenfrei ablagern. Dies 

wird durch eine vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend 

und Familie beabsichtigte Novellierung des Sonderab­

fallgesetzes erleichtert, wonach künftig Transporteure 

von Sonderabfällen vom Geltungsbereich des Sonderabfall­

gesetzes und damit auch von der Nachweispflicht ausge­

nommen werden . 

Zu den e inzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes wird 

folgendes bemerkt: 

zu § 

Im Entwurf fehlt eine Definition der Begriffe " Sanierung" 

und " Sicherung". Es mangelt sohin an Kriterien, nach denen 

Projekte im 

zu vergeben 

werden. 

Sinne 

sind. 

des § 1B des Entwurfes auszuschreiben bzw. 

Beide Begriffe könnten wie folgt definiert 

" Unter Sanierung sind Maßnahmen zu verstehen, bei denen die 

in Altlasten vorhandenen Schadstoffe in ungefährliche umge­

wandelt oder zur Gänze an eine n anderen, sicheren Ablage­

rungsplatz verbracht werden. " 

Nach erfolgreicher Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sind 

keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

" IJnter Sicherung sind Maßnahmen zu verstehen, die ein Austreten 

von S chadst offen in Bereiche außerhalb der Altlast verhindern. 

Oie Schadstoffe werden dabei unmittelbar nicht verän dert. " 
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Meist sind zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Be­

triebssicherheit oder zumindest durch die notwendigen Nach­

weise der Funktionstüchtigkeit auch in Zukunft weitere Maß­

nahmen erforderlich. 

zu § 2: 

Der Altlastenbegriff des § 2 ist zu eng gefaßt, weil eine 

Kumulierung einer Gefahr für die Gesundheit des Menschen 

einerseits und die Gefahr für die Umwelt andererseits ver­

langt wird. Dieses Erfordernis der Kumulierung von Gefahren 

entspricht nicht den herkömmlichen Definitionen des Begrif­

fes Altlasten im Schrifttum, außerdem sollten auch kontami­

niert e Grundwasserkörper vom Anwendungsbereich des Gesetzes 

umfaßt werden. 

Abs. sollt e daher lauten: 

und kontaminierte Böden sowie Grundwasserkörper, von 

denen - aufgrund einer Gefährdungsabschätzung ( §  16 Abs. 

Ge fahren für die Gesundheit des Menschen oder für die Umwelt 

ausgehen können . "  

Oie im Abs. 3 gewählte dreimonatige Frist für Zwischenlager 

erscheint willkürlich, da Sonderabfallbeseitiger in sehr 

vielen Fällen Sonderabfälle vor der Behandlung über einen 

längeren Zeitraum zwischenlagern müssen. 

§ 2 sollte im übrigen durch e ine Definition des Begriffes 

"Deponie" ergänzt werden, zumal § 3 Z die Verpflichtung 

zur Entrichtung des Beitrages an das Einbringen von Abfällen 

in eine Deponie knüpft. 

zu § 4: 

Um einen lenkungseffekt in Richtung z ur Abfallverringerung 

h in zu erzielen, müßte eine Abgabe von Abfallproduzenten 
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eingehoben werden und nicht - wie im vorliegenden Entwurf 

vorgesehen - bei demjenigen, der Abfälle deponieren oder 

exportieren will. 

zu § 5: 

Wenn auch die Ermittlung von Massen in Tonnen über Waagen 

relativ leicht erfolgen könnte, müssen dennoch Bedenken 

gegen die Heranziehung dieser Größe zur Bemessung angemeldet 

werden. Viele unangenehme Abfälle bestehen aus Stoffen 

mit einem geringen spezifischen Gewicht und weisen dennoch 

ein großes Volumen auf. Es ist nicht einzusehen, daß solche, 

den kostbaren Deponieraum auffüllenden Abfälle gegenüber 

oft weniger unangenehmen, aber spezifisch schwereren 

Abfällen bevorzugt würden. 

Eine Möglichkeit könnte darin zu sehen sein, daß als Be­

messungsgrundlage das Produkt aus Tonnen x Volumen gewählt 

wird. Das Volumen wäre im Zustand der Anlieferung zu be-

5 ti rnm e n . 

711 § 6: 

Oie Deponierung von Inertmaterial (z.S. nicht kontaminierter 

ErdaushubJ und vor! entsprechend konditioni.erten Schlacken 

und Aschen aus MGllverbrennungsanlagen müßte von der Abga­

benpflicht ausgenommen werden, da sonst ein Lenkungseffekt 

in die falsche Richtung erzielt werden würde, nämlich den 

Hausmüll direkt zu deponieren. 

Eine finanzielle Belastung der deponierten Abfälle setzt 

auch anlagen- und betriebstechnische Mindestmaßnahmen für 

eine einheitliche und gerechte Vorschreibung der Beiträge 

voraus. Es wären somit auch die Umfriedung des Deponi.e­

areals , die Führung ei.nes Einbauplanes sowi.e die Führung 

eines Verzeichnisses der angelieferten Mengen sowie An­

lieferer gesetzliCh vorzusehen. 
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Die Abfallerhebung 1984 hat hinsichtlich der Deponien er­

geben. daß nur 5 2  , der gemeldeten Deponien eingezäunt 

lund wenigstens dadurch gegen unbefugte Ablagerungen 

einigermaßen geschützt) und nur 28 , mit einem Betriebs­

gebäude oder Unterstand ausgestattet sind. was Voraussetzung 

für eine Eingangskontrolle ist. Im übrigen sahen sich 49 , 

der Gemeinden im Jahre 1983 veranlaßt. Maßnahmen gegen 

unbefugte Ablagerungen zu ergreifen. Die schon derzeit 

bestehende Gefahr. daß Abfälle in großem Ausmaß nicht auf 

ordnungsgemäß geführte Deponien abgelagert werden. würde 

sich wesentlich vergrößern. wenn man durch eine solche 

Praxis eine Abgabenpflicht umgehen kann . Von dem vorliegen­

den Gesetzentwurf wäre daher zu erwarten. daß er die ohnehin 

schon bedenkliche Entsorgungssicherheit noch drastisch 

verschlechtert. 

zu § 10: 

Der vorliegende Entwurf trifft keine Aussage . inwieweit 

die zum Teil beträchtlichen Vorleistungen der Länder (vor 

Rllem Wien . Salzburg und Kärnten) bei der Altlastenidentifi­

zierung. -bewertung und -sanierung in Anrechnung gebracht 

oder bei der Mittelverwendung berücksichtigt werden. 

Auf geringes Verständnis der Bevölkerung wird insbesondere 

die Regelung des Abs. 2 Z 5 dieser Gesetzesstelle stoßen. 

Demnach soll der Abgabenertrag u. a. verwendet werden: 

" zur Entschädigung von Eigentümern des Gegenstandes der 

Sanierung. von Liegenschaftseigentümern und deren dringlich 

und obligatorisch Berechtigten für die dauernde oder zeit­

weilige Einräumung. Einschränkung und Aufhebung von dingli­

chen und obligatorischen Rechten. wenn diese Maßnahmen 

für die S icherung und die Sanierung von Altlasten erforder­

lich sind. " Mit anderen Worten: Aus dem Ertrag von Abgaben. 

mit denen letztlich vornehmlich die privaten Haushalte 

belast et werden. sollen die Betreiber von Deponien. die 
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oft Verursacher von Altlasten sind, für die Duldung der 

Sanierung, die sie nicht zu bezahlen haben, auch noch eine 

Entschädigung erhalten . 

Der Spekulation mit Altlasten-Grundstücken ist damit Tür 

und Tor geöffnet, zumal der Anspruch auf Entschädigung 

nach § 25 Abs. 4 nicht einmal einen vermögensrechtlichen 

Nachteil voraussetzt. 

zu § 15: 

Mit dieser Bestimmung soll der Altlastensanierungsverband 

verpflichtet werden, die "Erfassung von Altablagerungen 

zu koordinieren und in Auftrag zu geben " .  Dazu wird auf die 

Ausführungen im allgemeinen Teil dieser Stellungnahme ver­

wiesen. 

zu § 1 B: 

Di� Auftragsvergabe sollte nicht zwingend ausschließlich 

dem Altlastensanierungsverband vorbehalten sein . Es gibt 

Fälle, in denen auch LiegenSChaftseigentümer (z. 8. Firmen) 

selbst zur Sanierung bereit sind. Hier sollte sich der 

Verband auf die Finanzierung beschränken, da der Liegen­

schaftseigentümer vielfach kostengünstiger die Sanierung 

bewerkstelligen kann. 

zu § 22: 

Es erscheint nicht einsichtig, daß nur Ersatzansprüche 

für Leistungen des Verbandes zur Sicherung und Sanierung 

und nicht auch für andere damit in Zusammenhang stehende 

Tätigkeiten, z .8. die Erfassung, geltend gemacht werden 

können. Analog zum Wasserrecht sgesetz 1959 sollte nicht 

an ein schuldhaftes Handeln angeknüpft werden, sondern 

eine Erfolgshaftung des VerlJrsachers normiert werden . 
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zu § 25: 

Weder aus dieser Gesetzesst elle noch aus dem Gesamt zusammen­

hang ist erkennbar. wer hier als " Behörde " gemeint ist . 

Der Alt last ensanierungsverband kann dies wohl nicht sein. 

da ihm keine behördlichen Aufgaben übertragen sind. und 

er sich gemäß Abs . 2 und 3 zur Durchsetzung der Zwangsrechte 

gegebenenfalls des Landeshauptmannes zu bedienen hat. 

Im übrigen wird noch darauf hingewiesen. daß der zur Duldung 

Verpflichtet e durch bloß passiven Widerst and jede behördli­

che Überwachung zu verhindern vermag . Es wäre daher den 

Organen der Behörde zu ermöglichen. sieh unter Wahrung 

der Verhältnismäßigkeit der eingeset zten Mittel den erfor­

derlichen Zutrit t zu Liegenschaft en zu verschaffen . 

Die in Abs. 4 vorgesehenen EntSChädigungen erscheinen zu 

großzügig. Insbesondere für das Bet ret en von Liegenschaften 

sowie (1ie Probeentnahme sollt e keine Ent SChädigung vorge­

sehen werden. Im übrigen wird auf die Ausführungen zu § 10 

verwiesen. 

zu § 26 bzw. im Zusammenhang damit ZU q§ 2 B  und 30 : 

Legist isch verfehlt erscheint die Bestimmung des § 26. wo­

nach der Normadressat bereit s vor Inkraftt reten des Gesetzes 

über Meßeinrichtungen zu verfügen hat. Noch dazu wird ein 

Verst oß gegen diese "nicht in Kraft befindliche " Norm gemäß 

§ 2B Abs. unter St rafsankt ion gest ellt . Es bedarf wohl 

keiner näheren Erörterung. daß eine solche Regelung ver -

fassungswidrig ist. 

Gemeint ist wohl. daß § 26 bereit s zu einem früheren Zeit­

punkt in Kraft t reten soll als die übrigen Best immungen 

des Geset zes . HinsichtliCh der Verpflicht ung, (�ber Meßein -

r icht ungen zu 

§ 30 genügen. 

verfügen, würde eine entsprechende Norm in 

Die Formulierung " bis zum Tnkraftret en dieses 
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Bundesgesetzes " in § 26 hätte daher zu entfallen . 

Allerdings ist damit die Frage noch nicht gelöst, wozu 

sich der Normadressat auch zu einem früheren Zeitpunkt 

als dem Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen einer 

"Meßeinrichtung bedienen " sollte (§ 26 zweiter Fall) . 

In diesem Zusammenhang ergibt 

zwischen § 26 und § 2B Abs. 1. 

sich auch 

Nach der 

ein Widerspruch 

letztgenannten 

Strafnorm ist jeder, der Abfälle deponiert oder ausführt, 

ohne über Meßeinrichtungen gemäß § 26 zu verfügen (§ 26 

erster Fall) , strafbar. Dies bedeutet, daß § 26 zweiter 

Fall (es genügt, " sich solcher Meßeinrichtungen zu bedie­

nen ") nicht in Betracht kommt, ohne gegen die Strafnorm des 

§ 2B Abs. zu verstoßen . 

Zusammenfassend ergibt sich daher, daß mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf nach Ansicht des Amtes der Wiener Landesregie­

rLlng we der die Altlastenproblematik lösbar ist noch eine den 

Grundsätzen einer gerechten Lastenverteilung entsprechende 

Regel ung geschaffen wird. 

Es sei auch darauf hingewiesen, daß die in dieser Stellung­

nahme geäußerten Bedenken weitgehend vom Osterreichischen 

B undesinstitut für Ges undheitswesen geteilt werden . 

Das Amt der Wiener Landesregierung gestattet sieh daher, 

nachstehend einen konkreten Lösungsvorschlag zu unterbrei­

ten, der nicht n ur aus Gründen der Effizienz, sondern auch 

im Interesse der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck­

mäßigkeit in Erwägung gezogen werden sollte: 

1 .  Zwischen Bund und Ländern wird verein bart, daß bei den 

Länderrl jeweils ein " Altlastensanier ungsfonds" einge­

rit,hte t wird. Diese Fonds stellen Bundesvermögen dar 

und müssen nicht Rechtspersörllichkeit besitzen. Die 
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Verwaltung des Fondsvermögens wird nach Art. 104 Abs. 2 

B - VG dem jeweiligen Landeshauptmann und den ihm unter­

stellten Behörden im Land übertragen . 

Es bietet sich an, sich anstelle eines neuen schwer­

fälligen bürokratischen Apparates bestehender Einrich­

tungen in den Ländern zu bedienen. Den für das Auf­

suchen und die Gefährdungsabschätzung notwendigen 

Apparat gibt es bereits in den Ländern im Rahmen der 

Gewässeraufsicht. Zweckmäßig und kostensparend wäre 

daher eine analoge Regelung etwa zum Bundesstraßenbau. 

Das Aufsuchen, die Pro jektierung und die Durchführung 

der Sanierung von Altlasten sollte daher nach Art. 104 

Abs. 2 B - VG in der AUftragsverwaltung des Bundes gegen 

Kostenabgeltung bzw . zu Lasten der Fondsmittel vor­

genommen werden. Dies sichert auch eine entsprechende 

Mitbestimmung des Bundes hinsichtlich der Verwendung 

rier Fon dsmittel und hinsichtlich der durchzuführenden 

Maßnahmen. 

2. Fondsmittel 

2. 1. Beiträge der Länder 

2. 2 .  Beiträge des Bundes 

I_aut Entwurf Alt lastensanierungsgesetz werden als Ab­

gabenertrag aus der Deponierung von Hausmüll 40 0 Mio. S 

p . 3 . , aus der Deponierung von überwachungsbedürftigem 

Sonderabfall 10 0 Mio. S p. a. erwartet. Dies könnten 

die Richtwerte für die von Bund und Ländern aufzubrin­

genden Mittel sein. 

3. A ufbringung der Landes beiträge 

Beiträge der Gemeinden oder Gemeindeverbände nach 

der Kopfzahl durch eine Umlage. Die Mittelaufbringung 
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im Wege einer Umlage ist zweifellos dadurch gerechtfer­

tigt, daß vielfach das Altlastenproblem durch die 

Vermengung von Sonderabfall mit Hausmüll entstanden 

ist und daß eine gemeinsame Entsorgung durch die Ge­

meinden erfolgt ist. 

Die Mittel der Länder werden durch Beiträge der Ge­

meinden oder Gemeindeverbände im Umlagewege aufge­

bracht. Im Hinblick auf § 3 Abs. 2 F -VG 1948 wird 

hiezu eine Verfassungsbestimmung notwendig sein. Eine 

Beitragsleistung nach der Kopfzahl ist einfach und 

wird weitgehend dem Verursacherprinzip ( Hausmüll) 

gerecht. 

4 .  Aufbringung der Bundesbeiträge 

Besteuerung des überwachungsbedürftigen Sonderabfalles 

und Verteilung der Abgabenerträge nach dem örtlichen 

Aufkommen. 

Die Besteuerung des überwachungsbedürftigen Sonder­

abfalls müßte nach dem Verursacherprinzip und im Inter­

esse der Abfallvermeidung beim Sonderabfallerzeuger 

vorgenommen werden. 

5. Aufbringung der Gemeindebeiträge 

Aus der Rechtfertigung für die Belastung der Gemeinden 

im Wege einer Umlage ergibt sich. daß die Beiträge 

der Gemeinden in den Aufwand für die Müllabfuhr ein­

zurechnen sind. Es wäre aber sinnvoll. den Gemeinden 

darüber hinaus ein vom Aquivalenzprinzip unabhängiges 

8esteuerungsrecht auf Grundlage des § 7 Abs. 5 F- VG 

1948 einzuräumen. 

DamIt könnte erreicht werden, daS jene Gemeinden . 

in denen vordringlich Altlasten zu beseitigen sind, 
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durch eigene Disposition eine die Umlage übersteigende 

Mittelbereitstellung vornehmen können. 

6. Vereinbarung. daß aus den Fonds auch Vorleistungen -

allenfalls abgemindert - finanziert werden können. 

Der nicht sachgerechten Lastenverschiebung könnte 

damit entgegengewirkt werden. 

Es wird ersucht. diesen Vorschlag eingehend zu prüfen und 

bei der Überarbeitung des Gesetzentwurfes zu berücksich-

tigen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan� samtsdirektor: 

I 

Dr. Peischl 

Magistratsvizedirektor 
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